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GZt 6t2lt2-25-Ke
Hausman nstätten, am 04.04.2025

Gegenstand verordnung von verkehrsmaßnahmen aufgrund der mit Bescheid Gz 6l2ltz-2s-Ke
vom 04.04.2025 bewilligten Arbeitenauf bzw. neben Straßen

VERORDNUNG
Gemäß 5 43 Abs' 1 lit b in Verbindung mit S 94 d zahl t6 der stVo 1960, BGBI. tsg/60, in der derzeit
geltenden Fassung wird der EsslcH Bau GmbH, Schlossweg 4, 8077 Gössendorf, gemäß Antrag vom
02'04'2025 die BewilligunE zur Durchführung von Grabungsarbeiten in Verbindung mit der
Wiederherstellung des Asphaltbelages, für diverse Tiefbauarbeiten auf und neben der Straße,
Raiffeisenstraße, GST Nr. 923/1, EZ: 50000 und GST Nr. l34lL, EZ: !41, beide KG 83231
Hausmannstätten gemäß Beilage

vom 07.O4.2025 bis 09.05.2025 vorübergehend verordnet.

1' Das Überholen mehrspuriger Kraftfahrzeuge ist in beiden Fahrtrichtungen jeweils 100 m vor bis
40 m nach der Arbeitsstelle verboten (,,überholen verboten,, gemäß g 52 Z 4a SIVO und ,,Endedes Überholverbotes" gemäß g 52 Z 4b StVO bzw. ,,Ende von überholverboten und
Geschwindigkeitsbegrenzungen,, gemäß S 52 Z 11 SIVO).

2' Eine wartepflicht bei bzw. für Gegenverkehr im Fahrbahnverengungsbereich gemäß g 52 z 5StVo ("Wartepflicht bei Gegenverkehr" auf der durch die Bauarbeiten betroffenen
Fahrbahnhälfte)' sowie erforderlichenfalls eine Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage oder
Streckenposten,

3. Die Baustelle ist als solche mit dem Verkehrszeichen S 50/9 ,,Baustelle,, _ in alle Fahrtrichtungen
zu Kennzeichen und gegebenenfalls durch die unten angeführten Verkehrszeichen zu ergänzen:

5 so/1
5 50/8 a-c

5 so/s
5 so/10
S so/16

,,Querrinne oder Aufwölbung,,
,,Fah rbahnverengung"

,,Baustelle" - in allen Fahrtrichtungen
,,Schleudergefahr"
,,Andere Gefahren" mit Zusatztafel ,,Rollsplitt,, g 54/s
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4. Es sind die Verkehrszeichen S 53/16b ,,Umleitung,, an folgenden Stellen zu positionieren und
gegebenenfalls um die angegebenen Zusatztafel zu ergänzen:

- Fernitzer-Straße/Raiffeisenstraße Richtung Fernitz mit der Hinweistafel ,,AusgenommenAnrainer"

- Fernitzer-Straße/pflugwegin Richtungpflugweg

- Pflugweg/Pangraz-Fuchs-StraßeRichtungFernitz

- Pangraz-Fuchs-Straße (von Fernitz kommend) / Pflugweg Richtung Fernitzer-Straße

- Gärtnerstraße/pangraz-Fuchs-Straße Richtung Fernitz

- Gärtnerstraße/pangraz-Fuchs-Straße Richtung Gössendorf

5' Leitbaken mit Blitzlichtern sind am Beginn und am Ende der Fahrbahnverengung aufzustellen.

Diese Verordnung tritt gemäß 5 44 Abs. 1 der stVo 1960 mit dem Anbringen der angeführten
straßenverkehrszeichen in Kraft und gilt für die Zeit von 07.04.2025 bis 09.05.2025. Die
Verkehrszeichen sind von der EsslcH Bau GmbH, schlossweg 4, go77 Gössendorf gemäß stVo
aufzustellen.

Der Bürgermeister

Patrick Dorner
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